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«av abinntrt st» de» Z. «. »»» >» B«r», ««» b«, VI0 ^ /7O Da« «bonnemenr Kr 7» Nummer» oder fSr et» Vice
allen Postämtern. teüuhr ist in Bern 4 Se. 5 btz. und ausser Bern c -' »»«!>«» Fr. 5 b«.„ àzV

Der neue Schweizerische Republikaner. M
î, îcDienstag, dm 29 September 1801. Sechstes Quartal. Den 7 Veudemià X.

An die Abonneliten.

Da mit dem Stück 468, das sechste Quartal des

« euen Schw. R e p u b i i k a n e r s zu Ende geht, so

sind die Abonnenten ersucht, wann sie die Fortsetzung
ununterbrochen zu erhalten wünschen, ihr Abonnement

für das siebente Quartal mit 4 Fr. 5 btz. in Bern,
und mit 1 Fr. ; btz. postfrey ausser Bern, ungesäumt

p, erneuern.

Helvetische Tagsatzung.
Verfassuugsentwllrf, wie ihn der Bürger

Koch in der Sitzung vom 21. Herbst-
monat, im Namen des Constitutionsaus-
schusses, vorlegte.

Erster Abschnitt.
§. l. Die helvetische Republik bildet nur einen Staat.

Sein Gebier ist in Canlone eingetheilt.
§. 2. Diese Canlone sind i

Bern in der Grenzbestimmung nach welcher die

erste Canlonstagsatzung durch das Gesetz vom

27. Brachmonat igor jusamenberuffen worden.

-) Zürich eben so.

;) Luzern eben so.

4) Uri eben so.

5) Schwy; eben so.

6) Unlerwalden eben so.

7) Zug eben so.

K) GlaruS eben so.

9) Appenzell eben so.

10) Solothurn eben so.

11) Freyburg eben so.

12) Basel eben so, allfälliq vergrößert durch den

untern Theils des Friklhals.
,;) Schafhausen in der Grcnzbcstimmung nach wel.

cher die erste Cantonstagsatznng versammeil

worden.

14) Argau eben so, allfällig vergrößert durch den
obern Theil des FrikchalS.

15) Waadt, in der Grenzbestimmung nach welcher
die erste Canlonstagfttzung versammelt worden.

16) Graubünbten eben so.

17) Tessin eben so.

§, Das Gesetz wird über die Grenzen des Wüllis
verfugen. Es kann überhaupt die Eimheilung verbessern.

Zweyter Abschnitt.
5. 4. Es soll eine gemeinsame Organisation der

Republik für die Ausübung der Nationalsouverainität
und eine Cantonalorganisation sey».

5. Die gemeinsame Organisation Usnfaßt das all»

gemeine höhere Polizeywesen.
ö. Die bewafnete Macht für die innere und äussere

Sicherheit der Republik.

7. Die politischen und diplomatischen Verhältnisse

mit dem Auslande.
K. Die gesetzliche Einrichtung und die Verwaltung

des Iustizwesens.
Die Bestimmung desjenigen Antheils an die di-

rekten Slaatsabgaben, welche jeder Canton zu liefern hat«

lo. Die Bestimmung und Erhebung der indirekten

Abgaben, welche das Gesetz allenfalls für die allgemei.

neu Bedürfnisse jährlich anweisen kann.

ri. Das Eigenthum und die gesetzliche Verfügung
über die Nationalgüter und Domainen, unter Vor»

behalt der darauf haftenden Verpflichtungen.

i2. Die Nationalverwaltungen wie Salz, Posten,

Bergwerke, Pulver, Kaufhäuser und Zölle.

iz. Die Verfertigung und Polizey der Münzen.

14. Die Ordnung und Polizey für den Handel,

l?. Die bürgerlichen, höhern und öffentlichen Un»

terrichtsanstalten.
16. Die Ertheilung des helvetischen Bürgerrechts,

nach den durchs Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen»
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Die besondere Organisation íedes Cantons be-

greift: die Verlhcilung und Erhebung der Gruudav-
gaben.

r8. Die Festsitzung der Bedürfnisse des Cantons und

der Mittel, dieselben durch Orksanlagen zu befriedigen.

19. Die niedere und Ortsposizey.

-0. Das jetzige Nationaleigenthum und die Versü.

gnngen über die ZchMn und Bobcnzinse; mit dem

Beding, daZ die Partikularbesitzer und wohlthätigen

Stiftungen entschädigt, und die Geistlichen und Er-
zichungsansialten vom Canton hinreichend unterhalten
werden.

-r. Den Gottesdienst, die Entschädnisse der Geist,

lichen, die besondern Erziehungs- und Unterrichtsan.
stalten ; zu Bestreitung der Ausgaben für diese. Gegen,

stände, solider allfällig überbleibende Ertrag der Can-

tonalzehnden und Bvdcnzinfe vorzugsweise angewie-

sen seyn.

Dritter Abschnitt.

22. Die gemeinsame Organisation der-Republik iss,

aus einer Tagsatzung und einem Senat zusammengeftzt.

Tagsatzung.
Die Tagsatzung besteht aus den bereinigte«

der gaujci, Nation, welche in nächste-

hcndcm Verhältnisse in den Cantonen nach eines jeden

Wahlform gewählt werden.

Bern y
Zürich 8
Waadt 7

Aargau s

Schafhausen « 6

Graubündten 6

Appenzest 6

Luzern 5

Giarus 5

Tessin 5

Frevburg 4
Wallis 4
Basel » z

Solothnrn
Uri
Schwyz - I
Zug »

Untcrwalden 1

Zusammen 8:

24. Das Gesetz kann die Zahl der Stellvertreter
berichtigen die in jedem Canton zew allgemeinen Tag.
satzung gewählt werden sollen.

25. Die Mitglieder der Tagsatzung können durch
ihre Canldne entschädigt werben.

26. Sie bleiben 5 Jahre im Amt.

27. Die Tagsatzemg versammelt sich alljährlich auf
den ersten Montag im Hornung ; diese ordentliche Ver-
sammîung kann nicht länger als zwey Monate dauern-

23. Der Senat kann die Tagsatzung ausserordent-

lieh zusammenberussen oder verlängern; er bestimmt
in diesim Falle die Dauer ihrer Verjammlung bey

ihrem Zusammentrit.

29. Der Senat ist verpsiichtet die Tagsatzung zu»

sammen zu rnffen, so oft die Mehrheit der Cantone
solches verlangt. Eine solche ausscrordentlichc Versamm«
lung kann nicht länger als zwey Monate dauern.

zo. Die Tagsatzung ist beauftragt, die im Senat
erledigten Stellen wieder zu besetzen.

z i. Sie untersucht und sanktionirt die StaatsreK«

nung, die nachher im Druk bekaiint gemacht wer-
den soll.

?2. Sie entscheidet über Klagen, welche gcqcn gesttz-

widrige Verfügungen des Senats gefährd werben, und
kann dergleichen Verfügungen ausheben.

1Z. Der Tagsatzung kömmt auf den Vorschlag des

Senats die Berathung und Annahme der Gesetze zu.

Z4> Sie erklärt auf den Vorschlag des Senates
den Krieg, bestätigt Friedensschlüsse Bündnisse und
Verträge.

z?- Sie bewilligt alljährlich die nöthigen Geld sum-

men für die allgemeinen Bedürfu

?6. Die stehenden Truppen der Republik können -

ohne ihre Einwilligung nicht vermehrt werden.

Ihre Sitzungen sind gewöhnlich öffentlich.

Senat.
;8. Der Senat besteht aus zwey Landammännern

und acht und zwanzig Räthen. Es können darin nicht
mehr als drey Glieder aus einem Canton sitzen.

Dcr Senat entwirft die Gesitzvorschläge, uM
legt sie der. Tagsatzung zur Annahme vor.

40. Er beschließt nach den Gesetzen alle Maaßregeln"
und Verordnungen, welche die Verwaltung und tft.
allgemeine Polizey betreffen».
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4«. Er hat die Voröerathung über Kriegserklärun.

gen, Friedensschlüsse, Bündnisse und Verträge.

42. Er entscheidet in Streitsachen der Vermal-
tung zwischen den Eantonen.

41. Er zeigt der Tagsatzung die Cantonalbehörden

an, welche sich Eingriffe in die Verfassung Zu Schul-
den kommen lassen; nachdem vorläufig die allenfalls
nöthigen Maaßregeln zur Handhabung derselben ge-

troffen sind.

44. Er wählt aus seiner Mitte die beyden Landam-
Ntänner. Diese bleiben zehn Jahre im Amt, und kön.

nen während fünf Iahren nach ihrem Austritt nicht
wieder zu dieser Stelle gewählt werden.

45. Die einfachen Senatoren bleiben ssechs Jahr im

Amt, und treten zum Dritlheil alle zwey Jahre aus.

46. Die Landammänncr führen wechsclsweise den

Vorsitz im Senat, jeder ein Jahr laitg.

47. Der Landammann, der nicht den Vorsitz führt,
ist der Stellvertreter des andern in Fällen von Krank
hcii oder Abwesenheit.

48. Der Senat ernennt ans seiner Mitte einen

kleinen Rath von vier Gliedern, dir sechs Jahr im Amte
find. Der Landammann im Amt ist ihr Vorsitzer.

4?i Dieser Nach ist mit der Vollziehung der Gesetze

beauftragt.

;«z. Er entwirst die Verwallungsbefchlüsse oder Ver.
ordnungen, welche hernach durch den gesamten Senat
angenommen werden.

51. Er wacht über ihre Vollziehung.

52. Jedes der vier Glieder dieses Raths iß mit
einem der nachfolgenden Regierungsfächer beauftragt:
Innere Angelegenheiten, Rechtspflege, Finanzen und

Krieg.
Alle Beamteten der allgemeinen Verwaltung

find ihm untergeordnet, und werden mit Ausnahme

îer Statthalter von ihm ernannt.

54. Der Landammann, welcher im Amt ist, bezieht

einen Gehalt von 16000 Franken.

5;. Der Landammann ausser Amt und die vier

Glieder des kleinen Rathes beziehen einen Gehalt von

6ooo Franken.

56, Der Landammann, der im Amt ist, ernennt

dieê,-chatter der Cantone. Der kleine Rath ruft sie

von ihren Stellen ad.

,7. Dies m Landammann kömmt die Leitung der

auswärtigen Angelegenheiten zu ; er hat unter sich

einen Staarssecrelair, der mit vielem RcgierungSfache
und mit der Corresponded beauftragt ist.

58. Er ernennt denselben und wählt ihn ausser dem>

Senat.

5?. Er ernennt die diplomatischen Agenten.

60. Der Senat kann sich vertagen, jedoch nichts
für länger als sechs Monate.

6r. Während dieser Ben.,gu-g «-at die vollziehende'
Gewalt in den Händen des kleinen Raths, der sie,'
mit Ausnahme der Gesetzesoorfthläge, in ihrem ganzen
Umfange ausübt.

62. Diese Vertagung darf nicht statt haben wäh--
rend den sechs Wochen, welche dem Zusammentritt'
der Tagsatznng zunächst vor- oder nachgehen.

6z. Der- Senat kann sich vom kleinen Rath R
chenschaft seiner Geschäftsführung- während der Vertu-
gung geben lasscm Er kann ihm Verhaltmigsdefehlxe
ertheilen.

64. Die einfachen Mitglieder des Senê beziehen'

Entschädigungen, welche die Summe von 4«<x- Fr;
nicht übersteigen.

Vierter A ö f ch w i t ti-

Cantonalorganisatton.

65. In jedem Canton ist ein Statthalter, dêr vvktt'
Landammann gewählt wird und der mit der Vvllzie--
hung der allgemeinen Gesetze der Republik im Câsn-
und mit der höher« Polizcy beauftragt ist.

66. Er hat den Zutritt bey dsn Sitzungen der'Ver^
walrungsbchorden des Cantons, jedoch ohne Stimmkecht.-

67. Er hat fecners in den Abtheilungen des Can--
tons Unttrbeamtere, die in demselben seine Austräger
vollziehen.

68. Jeder Canton hat seine besondere VèrivaltMgs»-
Organisation mit den oben bestimmten Befugnissen z;
dieselbe wird den örtlichen Erfordernissen angepaßt seyn.-

69. Wenn die besondere VerwaltungsorganisatiM'
eines Cantons von der allgemein-- Tagsatzunq durch.-
gesehen und der gsmeiniamen Verfassung angepaßt'ist/-
so soll sie durch Einregistrirung in die Protokolle d-r'
Tagsatznng sanctisnirt und so unter die Gewährleisiimg!
der Nation genommen werden daß ohne die Znstim.-
mung des Senats und der Tagsstzung nichts darg^'
verändert werden kannd- -



Fünfter Abschnitt.
Wahlbarkeicsbedinge.

70. Niemand darf zu den National, oder Canto-
valàmtern wählen oder gewählt werden, wenn er nicht

1) helvetischer Bürger ist;
2) ein Eigenthum in Helvetien HM, oder einen

unabhängigen B^ruf hat;
z) eine Abgabe bezahlt, deren Betrag von jedem

Canton wird bestimmt werden.

71. Diese Abgabe soll fàCantonalâmter das Dov-
pelte derjenigen seyn » die für Distciktsstellen erfordert
wird; und für Nationalstelle» das Dreyfache derjenigen,
so die Cantonalämler erheischen.

72. Jeder helvetische Bürger kann sein Activöürger-
recht an jedem Orte der helvetischen Republik vollständig
ausüben, wo er sich länger als ein Jahr aufgchal-
ten hat. -

Gesetzgebender Rath, 26. August.

(Fortsetzung.)

(Beschluß der Botschaft des Vollzichungsraths, das

Begnadigungsbcgehren der Maria Regenreich von

Gündelharb betreffend.)

Wenn gewöhnliche Geburten den Körper schwä-

chen und angreifen, und dadurch daS Vorstellungs-
vermögen der Gebährerin afficiren, so ist unstreitig
die Wirkung dieses Zustandes bey Geburten dieser

Art auf ein Mädchen, dessen Scham und Ehrgefühl
noch nicht erstikt ist, um so stärker, da selbst ihr Ge.

müth in die heftigste Bewegung versezc ist. Mehrere
Umstände scheinen hier zu der Verwirrung, in welcher

sich die Segenreich befand, beygetragen zu haben.

Sie wurde den >7ten Jenner wegen Verdacht der

Schwangerschaft < die sie immer verneinte, vom Klo-
ster fortgewiesen; da wurkte das Gefühl der Schande

lebhafter auf sie. Der plötzliche Gedanke an ihren

Vater und seinen Ernst erregten Besorgnisse und Furcht,
die sie übergwältigten, so o»ß alle Umstände anzuzei.

ten scheinen, daß sie in einen Zustand vecsezt war, in

welchem weder der Will- jene Freyheit hat, die zur
ganzen Zurechnung einer That erfovert wird, noch
das Bewußtseyn so deutlich eMirt, daß es vermögend
ist, eine Handlung in ihrer Wesenheit und in ihren
Wirkungen zu erkennen.

Wenn daher auch das Geständniß der Segcureich,
dem Kino Mund u„d Rost zugehalten zu haben, durch
die unveränderliche Wiederholung dieser Aussage eine
größere Glaubrvü^igkeit erhalten, und ihr dadurch die
Absicht, das Kind zu morden, beygelegt werden Me,
so dielen sich doch Miloerungsgründe zu ihrer Gunst
nicht nur aus dem oben gesagten, sondern selbst auch
noch aus dem Beweise an, daß der Tod des Kindes
nicht durch diese Handlung bewirkt wurde. Wenn dann

lferners die Cànalisten ven Primus Morus als Mit.
derungsgrund zugebe», sollte dann hier ein gähli iger
Entschluß, welcher in einem zerrütteten Kemütysm.
stand, der Ucberleguiig und Besonnenheit ausschließt,
ergriffen wird, nicht auch in Anschlag gebracht wer.
den können?

Die Wichtigkeit dieser Beweggründe, die sich aus
der Procedur selbst ergeben, scheint dem Voll;. Räch
eine Milderung des gegen diese Unglükliche ausgefällten
Urtheils nöthig zu machen. Die Zeugnisse über ihren
vorherigen ordentlichen und untavelhasten Lebenswan.
del, die ihr einmüthig beygelegt werden, beweisen
dann nicht weniger, daß sie auch in biestr Rücstcht
Schonung verdient.

Der Vollz. Rath schlägt Ihnen daher B. G. vor,
die gegen Anna Maria Segenreich ausgesprochene To.
desnrtheil in eine 12jährige Zuchthausstrafe abzuändern,
und ladet Sie ein, diesen Gegenstand mit Beförderung
in Berathschlagung zu ziehen.

N. S. So eben als diese Botschaft an Sie B. G.
abgesandt werden sollte, kam eine von B. Rogg aus
Frauenfeld abgefaßte Vertheidigung der Anna Maria
Segenreich, welche der Bollz. Rath hier beylegen zu
müssen glaubte.

Am)-?. August war keine Sitzung.

Ende des sechsten Quartals.
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